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Einkommensteuer
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Unbeschränkte Einkommensteuerpflichtig sind nur natürliche Personen, die

in Österreich einen Wohnsitz oder 
einen gewöhnlichen Aufenthalt haben
Welteinkommens- oder Universalitätsprinzip
laut Zweitwohnsitz-VO kein Wohnsitz, wenn laut einer laufend geführten 
Evidenzliste maximal  70 Tage in inländischen Wohnsitzen verbracht werden; 
Hotelaufenthalte/Urlaube zählen nicht mit



Einkommensteuer - Allgemeines
Wohnsitz – gewöhnlicher Aufenthalt (§26 BAO)
-Wohnsitz: wo jemand eine Wohnung innehat und uU, darauf schließen kann, dass diese Wohnung
beibehalten und benutzt wird. Das Innehaben ist stets an die tatsächliche Verfügungsmacht über die Wohnung
geknüpft.

Beispiele: mehr als 70 Tage im Jahr benutzte Ferienwohnung oder Untermietzimmer

-Gewöhnlicher Aufenthalt: hat jemand dort, wo er sich uU aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem
Ort oder in diesem Land nicht nur vorübergehend verweilt. 
Dauert Aufenthalt in Ö länger als 6 Monate, so tritt jedenfalls die unbeschränkte Steuerpflicht ein.

eine Person kann mehrere Wohnsitze, aber nur einen gewöhnlichen
Aufenthalt haben
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Einkommensteuer - Allgemeines

Wer ist steuerpflichtig? Besteuerungsanspruch?

Unbeschränkte Steuerpflicht Natürliche Person mit Wohnsitz oder
gewöhnlichem Aufenthalt im Inland

Welteinkommen

Beschränkte Steuerpflicht

Natürliche Person ohne Wohnsitz oder
gewöhnlichem Aufenthalt im Inland mit
Inlandseinkünften (§98 EStG)

Inlandseinkünfte (§98 EStG)

Keine Steuerpflicht in Ö

Natürliche Person ohne Wohnsitz oder
gewöhnlichem Aufenthalt im Inland mit
Inlandseinkünften (§98 EStG) Keine Steuerpflicht
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Die sieben Einkunftsarten
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Betriebliche Einkunftsarten mit Betriebsvermögen

Einkünfte aus LLand- und Forstwirtschaft (zB Urproduktion, Tierzucht mit eigenen 

landwirtschaftlichen Produkten): idR pauschaliert (zB mit Prozentsatz vom Einheitswert)

Einkünfte aus sselbständiger Arbeit (zB Freiberufler, Künstler, selbständige Vermögens-

oder Hausverwalter, über 25% beteiligte GmbH-Geschäftsführer, Aufsichtsräte)

Einkünfte aus GGewerbebetrieb 



Einkommen
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Außerbetriebliche Einkunftsarten mit Privatvermögen

Einkünfte aus nnichtselbständiger Arbeit (idR Lohnsteuerabzug; inkl. Sachbezüge)

Einkünfte aus Kapitalvermögen (inländische Zinsen und Dividenden mit der KESt endbesteuert)

Einkünfte aus  VVermietung und Verpachtung (unbewegliches Vermögen, Lizenzeinnahmen)

Sonstige Einkünfte  (Grundstücksveräußerung § 30, Spekulationsgeschäfte § 31, wiederkehrende 

Bezüge/Renten § 29 Z 1; gelegentliche Vermietung § 29 Z 3 EStG; Funktionsgebühren § 29  Z 4)



7 Einkunftsarten
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Einkünfte aus Gewerbe
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Das sind 

Einkünfte aus einer sselbständigen, nachhaltigen Betätigung, 

die mmit Gewinnabsicht unternommen wird 

und sich als BBeteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, 

die wweder Land- und Forstwirtschaft noch 

selbständige Arbeit ist.



Arten der Gewinnermittlung

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung = Zufluß-Abflussprinzip

gesetzliche Basis-Pauschalierung

Handelsvertreter-Pauschalierung

Kleinunternehmerpauschalierung

tatsächliche Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Bilanzierung durch Betriebsvermögensvergleich

Bilanzierung nach den Vorschriften des UGB für Unternehmer
Mag. Carmen Baumert, Seite 11
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Arten der Gewinnermittlung
Bilanzierung durch Betriebsvermögensvergleich

Bilanzierung nach den Vorschriften des UGB für Unternehmer

Buchführungspflicht und Erstellung eines Jahresabschlusses aufgrund jährlicher

Bestandsaufnahme besteht, wenn der Umsatz zweier aufeinander folgender

Kalenderjahre jeweils € 700.000, übersteigt.

Mag. Carmen Baumert, Seite 12
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Arten der 
Gewinnermittlung
– allgemein Basis-
Pauschalierung

- freiberuflichen oder gewerblichen Einkünften aus einer kaufmännischen oder 
technischen Beratung, einer Tätigkeit im Sinne des § 22 Z 2 sowie aus einer 
schriftstellerischen, vortragenden, wissenschaftlichen, unterrichtenden oder 
erzieherischen Tätigkeit 6%, höchstens jedoch 13 200 €,

- sonst 12%, höchstens jedoch 26 400 €,

- keine Buchführungspflicht besteht und auch nicht freiwillig Bücher geführt

- die Umsätze im Sinne des § 125 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung des 
vorangegangenen Wirtschaftsjahres nicht mehr als 220 000 Euro betragen werden, die 
eine Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 ermöglichen,

- aus der Steuererklärung hervorgeht, dass der Steuerpflichtige von der Pauschalierung 
Gebrauch macht.
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Arten der 
Gewinnermittlung
– Basis-
Pauschalierung

- Eventuell könnte bei Ansatz der tatsächlichen Ausgaben ein geringeres 
steuerpflichtiges Ergebnis erzielt werden. Dadurch würde man bei dieser 
Methode mehr Steuer zahlen als bei Geltendmachung sämtlicher 
Betriebsausgaben.

Summe der Einnahmen des Jahres (bar oder am Bankkonto)

`-Summe der aller nicht pauschalierten Betriebsausgaben des Jahres

wie

Waren, Rohstoffe, Fertigerzeugnisse

Ausgaben für Löhne inkl. Lohnnebenkosten und 
Fremdlöhne
Gesetzliche Sozialversicherung

`-12% Betriebsausgabenpauschale gem. § 17 Abs 1 EStG (max. € 26.400,-)

`=Steuerlicher Gewinn
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Arten der Gewinnermittlung -
Handelsvertreterpauschale

- Eventuell könnte bei Ansatz der tatsächlichen Ausgaben ein geringeres 
steuerpflichtiges Ergebnis erzielt werden. Dadurch würde man bei dieser 
Methode mehr Steuer zahlen als bei Geltendmachung sämtlicher 
Betriebsausgaben.
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Summe der Einnahmen des Jahres (bar oder am Bankkonto)

`-Summe der Betriebsausgaben des Jahres

alle nicht pauschalierten Betriebsausgaben

12% Handelsvertreterpauschale

Reisediäten (abgegolten durch HV)

Geschäftsessen (abgegolten durch HV)

Arbeitszimmer (abgegolten durch HV)

`=Steuerlicher Gewinn



Arten der Gewinnermittlung
gesetzliche Pauschalierung für Kleinunternehmer

Umsätze § 1 Abs 1 UStG
bis EUR 35.000 Nettogröße

(Umsätze aus Reisekosten 
=Durchläufer)

Einkünfte aus selbständiger
Arbeit oder gewerbliche

Einkünfte

(Nicht für Geser-GF, AR 
oder Stiftungsvorstände)

BA-Pauschale aktuell für 
den Direktvertrieb 45%, 
BA-Pauschale max.€ 18.900 

keine weiteren BA möglich
– Gewinn-FB steht zu

Wird auf die KU-Regelung in 
der USt verzichtet, 

ist ESt-Pauschalierung  
trotzdem möglich

Sonstige nicht betriebliche 
Einkünfte sind nicht zu 

berücksichtigen, 

z.B. Vermietung



Kleinunternehmer-
pauschalierung
aktuell für den Direktvertrieb
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Betriebseinnahmen + Umsatzersätze

Minus Pauschale: 45% vom Umsatz (max. € 18.900)

minus GSVG-Beiträge 
minus Reisekosten, wenn Kostenersatz gegenübersteht)
minus Arbeitsplatzpauschale (wenn Voraussetzungen erfüllt)
= Gewinn

abzüglich Grundfreibetrag (13 % vom Gewinn)

= Steuerliches Ergebnis



Kleinunternehmerpauschalierung

Kleinunternehmerpauschalierung

Erleichterungen/Vereinfachungen“ bei Anwendung:

Keine Verpflichtung zur Führung eines WWareneingangsbuches

Keine Verpflichtung zur Führung eines Anlagenverzeichnisses

Tipp: BBitte führen Sie ein Anlagenverzeichnis falls Sie freiwillig 
auf eine andere Gewinnermittlung übergegangen wird)

keine Sperrfrist bei: unfreiwilligen Wechsel; (bei anderer 
Pauschalierung nicht)
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Arten der Gewinnermittlung
Kleinunternehmer versus 
Basis-pauschalierung



Arten der Gewinnermittlung –
Übergang auf eine andere Gewinnwermittlungsart

Gesetzliche 
Pauschalierung 

allgemein 

eine erneute
Pauschalierung für 
KU erst nach Ablauf

von 5 Jahren 
möglich

für 
Kleinunternehmer:

eine erneute
Pauschalierung für 
KU erst nach Ablauf

von 3 Jahren 
möglich



Betriebseinnahmen
ABC der Betriebseinnahmen: Alle Einnahmen, die betrieblich veranlasst sind (und somit zu einer
Erhöhung des Betriebsergebnis und somit zu einer Vermehrung des Betriebsvermögens führen)
ABC der Betriebseinnahmen: Alle Einnahmen, die betrieblich veranlasst sind (und somit zu einer
Erhöhung des Betriebsergebnis und somit zu einer Vermehrung des Betriebsvermögens führen)

• Einnahmen aus Warenverkäufen
• Einnahmen aus Provisionen
• Einnahmen aus Gutscheinen
• Einnahmen aus Dienstleistungen
• Einnahmen aus Anlagenverkäufe
• Einnahmen aus Eigenverbrauch/Privatanteile
• Einnahmen aus Vermietung (bei V&V von Privatvermögen) von Betriebsvermögen
• Ablöse (Abfindung) von Mietrechten
• Zuwendungen von Geschäftsfreunden, die über geringfügige Aufmerksamkeiten hinausgehen (Bonusmeilen für private Zwecke

=Entnahmen)
• Versicherungsentschädigungen sowie Schadenersatz z.B. Beratungsfehler
• Verdienstausfallsentschädigungen, sofern ein betrieblicher Verdienstentgang kompensiert wird
• Zinsen, Ausschüttungen und Substanzgewinne von Kapitalanlagen



Betriebsausgaben

Mag. Carmen Baumert, 
Seite 22

ABC der Betriebsausgaben: Alle Ausgaben, die betrieblich veranlasst sind, jedoch weder Lebenshaltungskosten 
noch Repräsentationsaufwendungen sind.
ABC der Betriebsausgaben: Alle Ausgaben, die betrieblich veranlasst sind, jedoch weder Lebenshaltungskosten 
noch Repräsentationsaufwendungen sind.

• Hilfsmaterial: z.B. Verbrauchsgüter zwecks Vorführungen oder Vorführprodukte
• Fremdhonorare, Fremdprovisionen – Achtung ev. § 109 a Meldung
• Personalkosten lt. Lohnverrechnung inkl. Lohnnebenkosten
• Reisekosten (z.B. Zug, Km-Geld, Taggelder)
• Kfz-Kosten
• Werbeaufwand (Werbegeschenke, Visitenkarten, Geschäftsessen nur zu 50% ,Vorsteuerabzug 100%
• Büromaterial (Papier, Ordner, Schreibwaren)
• Fachzeitschriften und Fachbücher
• Porto
• Fremdkapitalkosten (Zinsen und Spesen für betriebliche Kredite)
• Geringwertige Wirtschaftsgüter unter € 800,-
• Absetzung für Abnutzung
• Gewinnfreibetrag 13 % Grundfreibetrag max € 3.900,-- darüber Investitionen
• Handelsvertreterpauschale 12 % vom Umsatz (Achtung Gewinnfreibetrag nur Grundfreibetrag)



Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben

Mag. Carmen Baumert, 
Seite 23

Lebenshaltungskosten und Repräsentationsaufwendungen: BeispieleLebenshaltungskosten und Repräsentationsaufwendungen: Beispiele
• Haushaltseinkäufe
• Häusliche Arbeitszimmer, wenn nicht Mittelpunkt der Tätigkeit
• Luxuswirtschaftsgüter, PKW > 40.000,- Teppiche, Antiquitäten, etc. Angemessenheitsprüfung
• Repräsentationsaufwendungen – außer Bewirtung mit Werbecharakter zur Geschäftsanbahnung
• Spenden (außer BMF-Liste abzugsfähige)
• Schmier-, Bestechungsgelder
• Strafen nach dem Finanz/Strafgesetz
• Personensteuer – Einkommensteuer, Körperschaftsteuer
• Managergehälter > 500.000,-
• Barlöhne an Subunternhmer über € 500,-
• Unterhaltsleistungen an Angehörige, etc.



Einkommensermittlung
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Betriebseinnahmen 

minus Betriebsausgaben ergibt Gewinn/Verlust

Gesamtbetrag der Einkünfte 

- Sonderausgaben

- Außergewöhnliche Belastungen

___________________________

= EINKOMMEN



Einkommensteuererklärung
Das Einkommen setzt sich zusammen aus den sieben Einkunftsarten:

oder:

1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 21),

2. Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 22),

3. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 23),

4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 25),
https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/html/demo/L1Assistent.html

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 27),

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 28),

7. sonstige Einkünfte im Sinne des § 29

abzüglich Sonderausgaben 
abzüglich Außergewöhnliche Belastungen
= Einkommen (abzüglich div. Absetzbeträge, z.B. Alleinerzieher)

Estpflicht: EK> € 11.000,-

EK mit 
Lohnsteuereinkünfte 
> € 12.000,- wobei von 
den anderen 
Einkünften € 730,-
steuerfrei sind. (§41 
Abs 1 Z 1 EStG)
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Einkommensteuererklärung
EK aus n.s.A.        € 12.400,- somit Erklärungspflicht 

EK aus Gewerbe € 690,- (hier Freibetrag von € 730,- von den anderen Einkünften)

EK aus n.s.A. € 12.000,- keine Erklärungspflicht

EK aus Gewerbe € 690,- (hier Freibetrag von € 730,- von den anderen Einkünften)
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Einkommensteuererklärung
Laut Einkommensteuergesetz

Unbeschränkt einkommensteuerpflichtig: natürliche Personen mit einem Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland.

Bemessungsgrundlage ist das Einkommen, das innerhalb eines Kalenderjahres bezogen wurde.
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Einkommensteuererklärung

Estpflicht: EK> € 11.000,-
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Einkommensteuer
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Einkommensteuer abzüglich 
Absetzbeträge:

- Familienbonus Plus kann zw. Partner geteilt werden
€ 125,-/Monat ab 18 Jahre: € 41,68/Monat

- AVA/AEV € 494/Jahr (bei 2 Kinder € 669,- /Jahr und pro 3. Kind 
Erhöhung um je € 220,-

- UAB € 29,20 - € 58,40/Monat und Kind

- VAB € 400,- /Jahr

- Pendlereuro € 2,-/km

- PAB bis zu € 690,-/Jahr

= ESt nach Tarif

- LSt KZ 260 laut Lohnzettel, Kapitalertragsteuer

= Abgabenschuld/-guthaben

- ESt-vorauszahlungen

= Rückstand/Guthaben



Einkommensteuertarif ab 2022-2024



Berechnung Einkommensteuer 2022



Berechnung Einkommensteuer 2022



Einkommensteuerrechner

33

Einkommensteuerrechner:
https://www.finanz.at/steuern/einkommensteuer/

https://www.kosterski.at/content/inhalte/service/onlinerechner/steuer_rechner/index.ht
ml#einkommensteuer-rechner



Registrierkassenpflicht ab

Registrierkassenpflicht für 
Betriebe mit Jahresumsatz 

über € 15.000,-- und 
Barumsätze im Jahr über € 

7.500,--. 

Kassenidentifikationsnummer, 
Uhrzeit, nach Steuersätzen 

getrennt, Inhalt 
Maschinencodes- QR-Code 

erforderlich

Monatsbeleg, Jahresbeleg
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Belegerteilungspflicht

Beleg für Barzahlung 

-Bezeichnung des leistenden UUnternehmers

-laufende Nummer 

-Tag der Belegausstellung

-Menge und handelsübliche Bezeichnung der      gelieferten 
Gegenstände oder Art und Umfang der  erbrachten 
Leistung

-Betrag der Bezahlung.

35
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Allgemeines – Umsatzsteuer

Es soll immer nur der in den Unternehmen geschaffene Mehrwert mit USt belastet werden. 
Daher können Unternehmer, die Steuer (VSt), die in den an sie erbrachten Vorleistungen (ER) 
enthalten ist, abziehen.

Differenz zwischen USt und VSt ist grundsätzlich monatlich zu ermitteln und an das FA 
abzuführen – “UVA”



Umsatzsteuer

Der Umsatzsteuer unterliegen 

Lieferung und sonstigen Leistungen, 

die ein UUnternehmer 

im IInland 

gegen Entgelt

im RRahmen seines Unternehmens ausführt, 

sowie der EEigenverbrauch und 

die EEinfuhr von Gegenständen in das Inland.

Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder

berufliche Tätigkeit selbständig ausübt.

Normalsteuersatz: 20 %
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Umsatzsteuer
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Umsatzsteuer

Kleinunternehmer in der Umsatzsteuer

(Umsatz nicht mehr als €€ 35.000,- netto)

wenn vorwiegend an Private geleistet wird und 

sich die Umsätze in den nächsten 5 Jahren unter Kleinúnternehmergrenze bewegen

Oder hohe Investitionen in den nächsten 5 Jahen geplant sind.

Wichtig: keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen!! 

und

kein Vorsteuerabzug 

Es kann eine Verzichtserklärung abgegeben werden, 

um die Umsatzsteuer normal zu versteuern, 

Achtung: BBindung 5 Jahre

Achtung: UUmsatzsteuervoranmeldung!
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Rechnungsausstellung:

Für die Rechnungslegung müssen einige

Vorschriften beachtet werden.

Ein umsatzsteuerlicher Unternehmer ist berechtigt bzw.

wenn er Umsätze an andere Unternehmen leistet,

verpflichtet, folgende Angaben in den Rechnungen zu

machen:
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Bei Kleinbetrags-
rechnungen, 
das sind 
Rechnungen,
deren Gesamtbetrag 
€ 400,-- nicht 
übersteigt, genügen 
folgende Angaben:

1. Die MMenge und den NNamen und die Anschrift des 
liefernden UUnternehmers

2. die handelsübliche BBezeichnung des Gegenstandes der 
Lieferung oder der ssonstigen Leistung

3. Der ZZeitpunkt der Lieferung oder der sonstigen Leistung

4. Das EEntgelt und der SSteuerbetrag für die Lieferung oder 
sonstigen Leistungen iin einer Summe und dder Steuersatz
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Rechnungsangaben:

Bitte beachten:
fortlaufende Nummer, 
Angabe der UID, 
Steuersatz,
+ Hinweis 
auf Steuerbefreiung.



Bitte beachten Sie:
Die fortlaufende 
Nummer, UID
sowie 
Hinweis 
auf die 
Steuerbefreiung.

Die vorhergehenden Informationen gelten nnicht

für umsatzsteuerliche Kleinunternehmer.

Als Rechnung gilt auf elektronischen Weg vermittelte

Rechnung, sofern der Empfänger die Herkunft und die

Unversehrtheit des Inhaltes gewährleistet.
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Musterrechnung
XY OEG

Untere Industriestraße 20
1230 Wien
UID ATU 12345678

Mag. Andrea Sorgenlos
Tullnerbach 189/14
4940 Neuham

Wien, 25. Februar 2020

Rechnung Nr. 240

1 PC Type CM                   € 1.299,--

2 Bildschirme à € 400,-- €    800,--

€ 2.099,--

+ 20 % Ust €    419,80

€ 2.518,80

========

Bitte Bezahlung auf Bankkonto……………IBAN…………….
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Gutscheine
Einzweckgutscheine (bei 
Verkauf Umsatzsteuer) und 
Mehrzweckgutscheine (bei 
Leistung Umsatzsteuer)
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Einzweck-Gutscheine, wenn 

der Ort der Leistung und 

die dafür geschuldete Umsatzsteuer

bei der Ausstellung des Gutscheins feststehen

Bsp:Gutschein für ein bestimmtes Küchengerät, welches 
in allen Filialen und bei Franchisenehmern in ganz 
Österreich eingelöst werden kann.

Umsatzsteuer bereits bei Übertragung eines Einzweck-
Gutscheins
Hier ist schon von der Erbringung der Leistung 
auszugehen. 

Einzweck-Gutscheine unterliegen auch dann der 
Umsatzsteuer, wenn sie später nicht eingelöst werden 
oder wenn sie von einem Dritten übertragen werden.



Gutscheine
Einzweckgutscheine (bei 
Verkauf Umsatzsteuer) und 
Mehrzweckgutscheine (bei 
Leistung Umsatzsteuer)
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Mehrzweck-Gutscheine

Ein „Mehrzweck-Gutschein“ ist jeder Gutschein, bei dem 
es sich nicht um einen „Einzweck-Gutschein“ handelt, wie 
z.B. ein Gutschein einer Restaurantkette über € 100.

Noch nicht umsatzsteuerbar: 
Die Übertragung (Verkauf) von Mehrzweck-Gutscheinen 
(z.B. Geschenkbons, Geschenkmünzen), die zum 
späteren Bezug von Waren nach freier Wahl oder nicht 
konkretisierten Dienstleistungen berechtigen.

Umsatzsteuer: erst bei Einlösung = bei 
Leistungserbringung 



Steuerschuld 
aufgrund der 
Rechnung

Achtung: keine Umsatzsteuer 
als Kleinunternehmer in der 
Rechnung angeben!
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UID Nummer
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Bescheid des FA 

• für Unternehmer mit steuerpflichtigen Inlandsumsätzen 
• über Antrag 

unecht befreite Unternehmer 
pauschalierte Landwirte 
KöR
• nur wenn sie die UID brauchen 

- ig. Erwerbe (für KleinUN Erwerbe > € 11.000,-) 
- sonstige Leistungen B2B 
- (ig. Lieferungen) 

Jede Organgesellschaft: ohne Begründung



UID Nummer
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Atypische Erwerber: 

bestimmte Erwerber 
– unecht befreite Unternehmer 
– pauschalierte Landwirte 
– KöR oder gemeinnütz. Verein 

ab Überschreiten der Erwerbsschwelle € 11.000 
im laufenden Jahr 

• mit jenem Umsatz mit dem die Schwelle überschritten wird
• oder im vorangegangenen Jahr 
• oder Verzicht auf die Erwerbsschwelle (2 Jahre Bindung) • 

Antrag auf Erteilung UID Nummer – sonst doppelte USt
Belastung – dennoch kein Vorsteuerabzug



UID Nummer
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Entstehung 
Umsatzsteuer-
Steuerschuld 
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Entstehung und 
Fälligkeit der 
Umsatzsteuer-
schuld 
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Vorsteuerabzug
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Vorsteuer-
pauschalierung
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Steuertermine
Einkommen

-steuer
Vorauszahlung

15.02. E 1-3

15.05. E 4-6

15.08. E 7-9

15.11. E 10-12

GSVG-Beiträge

28.02.

31.05.

31.08.

30.11.

Einkommen-
steuererklärung

Per Post:
30. April FJ

Elektronisch:
30. Juni FJ

Steuerberater:
31. März/30.April

zweitfolgendes Jahr

Aufbewahrungspflicht von 
Belegen: 7 Jahre

Umsatzsteuer
vorauszahlung
15.01. UVA 11

15.02. UVA 12/U 10-12
15.03. UVA 1
15.04. UVA 2

15.05. UVA 3/U 1-3
15.6. UVA 4
15.7. UVA 5

15.08. UVA 6/ /U 4-6
15.09. UVA 7
15.10. UVA 8

15.11. UVA 9/ U 7-9
15.12. UVA 10
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Mögliche 
Betriebseinnahmen:

Alle Einnahmen, die 

für eine sonstige Leistung 
oder Lieferung für das Unternehmen 
eingenommen wurde. 
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Mögliche 
Betriebseinnahmen:
Kaufgutscheine werden gegen Entgelt ausgegeben. 
d.s. Waren- und Dienstleistungsgutscheine 
(zu erbringende Leistung ist konkret bezeichnet z.B. 
Gutschein für Natur-Creme) oder 
um Wertgutscheine (z.B. Wertgutschein über 50 Euro) 

In der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ist der 
Zeitpunkt des Verkaufs der Gutscheine (=Zufluss der 
Einnahme) relevant. 

Achtung: Tausch = entgeltlicher Rechtsvorgang 
Beispiel: Provision wird in Form von Warengutscheinen 
bezahlt –

Empfänger hat in Höhe der Warengutscheine eine 
betriebliche Einnahme 
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Mögliche 
Betriebsausgaben:

Alle Ausgaben, die betrieblich 
veranlasst sind, jedoch weder 
Lebenserhaltungskosten noch 

Repräsentationsaufwendungen
sind.
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Mögliche 
Betriebsausgaben:

Hilfsmaterial:
z.B.: Verbrauchsgüter zwecks

Vorführungen oder Vorführprodukte
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Mögliche Betriebsausgaben:

Aushilfslöhne:

Für Hilfsdienste, Geringfügigkeitsgrenze

ab 1.1.2022 € 485,85
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Büromaterial

Mögliche Betriebsausgaben:
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Mögliche 
Betriebsausgaben:

Fachliteratur
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Mögliche Betriebsausgaben:

Portogebühren
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Mögliche 
Betriebsausgaben:

Werbung:

Geschäftsessen nur zu 50%, 

Vorsteuerabzug 100%
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Mögliche 
Betriebsausgabe:
Gratisgutscheine für Werbezwecke

Der Unternehmer verschenkt Gratisgutscheine zu 
Werbezwecken 

Unterscheidung: Gratisgutscheinen mit und ohne 
Rabattversprechen.

Gratisgutscheine mit Rabattversprechen sind an einen 
zukünftigen Umsatz (beim Kauf von Produkten der Marke ABC 
gibt es 10 % Rabatt oder ab bestimmten Umsatzhöhe gibt es 
einen Nachlass) gebunden oder 

ohne Rabattversprechen: der Kunde erhält ein kleines 
Geschenk z.B. Minizahnpasta zum Testen. 

Einkauf der Ware/Leistung auf den sich der Rabatt bezieht = 
Werbeaufwand 

Tipp: Führen Sie ein Gutscheinbuch, bei der Sie die Details 
dokumentieren – sowohl für die Umsatzsteuer als auch für die 
Einkommensteuer und für ihre Kalkulationen
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Mögliche 
Betriebsausgaben:

66

Fremdhonorare,

Fremdprovisionen,

Achtung evt. § 109a Meldung
Mitteilungspflicht, wenn >
€ 450,- für Leistung /+ €900,- pro Jahr



Fremdleistungen:

Verträge zwischen nahen Angehörigen werden nur dann anerkannt, 
wenn sie

• nach außen ausreichend zum Ausdruck kommen 
(Publizitätswirkung),
• einen eindeutigen, klaren und jeden Zweifel ausschließenden 
Inhalt haben und
• zwischen Familienfremden unter den gleichen Bedingungen 
abgeschlossen worden wären (Fremdvergleich).

Laut VwGH: Die Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Im 
Übrigen müssen nicht nur die vertraglichen Vereinbarungen selbst, 
sondern auch deren Erfüllung und somit deren tatsächliche 
Durchführung diesen Anforderungen genügen
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Fremdleistungen von nahen Angehörigen

68

Nach ABGB hat ein Ehegatte im 
Erwerb des anderen mitzuwirken, 

soweit ihm dies zumutbar, es 
nach den Lebensverhältnissen 
der Ehegatten üblich und nicht 

anderes vereinbart ist.

Falls bei Mitwirkung im Erwerb 
des anderen Ehegatten 

kein über die eheliche 
Beistandspflicht hinausgehendes 

Vertragsverhältnis zu Grunde 
liegt, 

sind die geleisteten 
Abgeltungsbeträge familienhaft 

bedingt und stellen keine 
Betriebsausgaben, 

sondern nicht abzugsfähige 
Zuwendungen an 

unterhaltsberechtigte Personen 
iSd § 20 EStG 1988 dar



Fremdleistungen §
109 a Meldungen

Gemäß § 109a EStG 1988 sind ua meldepflichtig 

•Leistungen als Stiftungsvorstand/Funktionär von öffentlich 
rechtlichen KöR/Mitglied   
Aufsichtsrates/Verwaltungsrates/andere Leistungen von mit der 
Überwachung der Geschäftsführung beauftragten Personen
•Leistungen als Bausparkassenvertreterin/Bausparkassenvertreter 
und   Versicherungsvertreterin
•Leistungen als 
Privatgeschäftsvermittlerin/Privatgeschäftsvermittler
•Leistungen als Vortragende/Vortragender, Lehrende/Lehrender 
und Unterrichtende/Unterrichtender
•Sonstige Leistungen, die im Rahmen eines freien Dienstvertrages 
erbracht werden und der Versicherungspflicht gemäß §
4 Abs 4 ASVG unterliegen

69



Arbeitszimmer
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ARBEITSZIMMER

ANTEILIGE MIETE UND BETRIEBSKOSTEN

STROM, HEIZUNG

HAUSHALTSVERSICHERUNG UND 
EINRICHTUNG FÜR DAS ARBEITSZIMMER

ACHTUNG – NOTWENDIGKEIT

VORAUSSETZUNGEN:

MITTELPUNKT DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT

NOTWENDIGKEIT FÜR DIE BERUFLICHE 
TÄTIGKEIT

AUSSCHLIEßLICHE BERUFLICHE NUTZUNG



Arbeitsplatzpauschale
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ARBEITSPLATZPAUSCHALE

€ 1.200,-/JAHR BZW. 1/12 PRO MONAT
DAMIT ABGEGOLTEN SIND SÄMTLICHE AUSGABEN, DIE MIT DER 

BETRIEBLICHEN NUTZUNG DES ARBEITSZIMMERS ANFALLEN
NUR €€ 300,-/JAHR ANDERE EINKÜNFTE > € 11.000,-

ZUSÄTZLICH FÜR ARBEITSPLATZ MÖGLICH: AUSGABEN FÜR ERGONOMISCH 
GEEIGNETES MOBILIAR (INSBESONDERE SCHREIBTISCH, DREHSTUHL, 

BELEUCHTUNG) BIS € 300/JAHR

BEI MEHREREN BETRIEBEN STEHT ES NUR 1X ZU!
ENTWEDER IM RAHMEN LOHNEINKÜNFTEN ODER BETRIEBLICH 

ABSETZBAR!

VORAUSSETZUNGEN – AUFWENDUNGEN FÜR ARBEITSZIMMER FALLEN AN 
(NICHT KOSTENLOS)

Wenn kein anderer Raum für die betriebliche Tätigkeit zur Verfügung steht



Mögliche 
Betriebsausgaben

TELEFON

72



Mögliche 
Betriebsausgaben

Kurse, Messen, Seminare zur 

Fortbildung grundsätzlich abzugsfähig

Ausbildung
= Erlangung von Kenntnissen, die Berufsausübung ermöglichen. 

nur dann als WK/BA abzugsfähig, wenn ein Zshg mit der 
ausgeübten oder 
damit verwandten Tätigkeit vorliegt 
– und dies bestimmt sich nach Verkehrsauffassung. 

Von einer verwandten Tätigkeit ist auszugehen, wenn die 
Tätigkeiten (Berufe) üblicherweise gemeinsam am Markt 
angeboten werden oder 
im Wesentlichen gleich gelagerte Kenntnisse erfordern.
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Mögliche 
Betriebsausgaben:

Reisespesen
Osterreich Pauschale 

> 3 Std. 

1/12 Taggeld

Taggeld                 € 26,40  Nächtigungsgeld € 
15,00

Deutschland TG € 35,30 NG € 27,90
Grenzorte TG 30,70 NG 18,10
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Mögliche 
Betriebsausgaben:

KFZ Kosten

€ 0,42   pro KM oder tatsächliche Kosten

Über 50 % betriebliche Nutzung des Fahrzeugs
Treib- und Schmierstoffe, 

Instandhaltung 
(Service, Wäsche, etc.), 

Leasingrate für geleaste Fahrzeuge

Unter 50 % betriebliche Nutzung des Fahrzeugs

amtliches Kilometergeld: € 0,42 pro Kilometer
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Mögliche 
Betriebsausgaben:

Rechts-

und Steuerberatungskosten
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Mögliche 
Betriebsausgaben:

Versicherungen:

Gewerbliche Sozialversicherung

Betriebsunterbrechungsversicherung 

Sach- und Schadensversicherung
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Mögliche 
Betriebsausgaben:

Bankzinsen und -spesen für das betriebliche Konto
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Mögliche 
Betriebsausgaben:

sonstige Abgaben und Gebühren,

wie WKÖ Umlage
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Mögliche 
Betriebsausgaben:

Geringwertige

Wirtschaftsgüter 

Unter € 800,-- = Sofortaufwand, ab 2023 € 1.000,.
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Mögliche 
Betriebsausgaben:

Wirtschaftsgüter über € 800,--
= Aufwand wird über die Nutzungsdauer verteilt

= Absetzung für Abnutzung
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Mögliche 
Betriebsausgaben:

Handelsvertreter-

Pauschale

12 % v. Umsatz

Max. € 5.825,--

bzw. € 6.524,--

wenn Kleinunternehmer in der Umsatzsteuer 
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Handelsvertreterpauschale
Als Handelsvertreter können Sie bestimmte Betriebsausgaben pauschal

absetzen, d.h. dafür brauchen Sie keine Belege sammeln

Mit dem 12% Betriebsausgabenpauschale vom Umsatz abgegolten sind:

•Reisekosten

•Ausgaben fürs Arbeitszimmer

•Ausgaben für die Bewirtung von Geschäftsanbahnungen

•üblicherweise nicht belegbare Betriebsausgaben – wie Trinkgelder, auswärtige 
Telefongespräche 

Max. € 5.825,--

bzw. € 6.524,-- wenn Sie Kleinunternehmer sind.  
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Mögliche 
Betriebsausgaben:

84

Gewinnfreibetrag13 % vom Gewinn



Prämien –
Gewinnfreibetrag 
(GWFB) §10 EStG

insgesamt somit 
höchstens EUR 

45.350

investitionsbedingter
GWFB: 

Gewinne >€ 30.000, 
investieren

bis EUR 175.000 13%

für die nächsten EUR 175.000 7%

für die nächsten EUR 230.000 4,5%

Grundfreibetrag: 

Gewinn bis € 30.000, 
13%, max EUR 3.900, 

ohne investieren

Grundfreibetrag: 

Gewinn bis € 30.000, 
13%, max EUR 3.900, 

ohne investieren

Natürliche Personen, 
Einkünfte L+F, aus

selbständiger;  
gewerbl Tätigkeit

Natürliche Personen, 
Einkünfte L+F, aus

selbständiger;  
gewerbl Tätigkeit

Gewinnfreibetrag 
(GWFB)

Gewinnfreibetrag 
(GWFB)



Prämien –
Gewinnfreibetrag 
(GWFB) §10 EStG

Investionsbedingter Gewinnfreibetrag

• Abnutzbare körperliche WG mit mind 4 Jahre ND
• Bestimmte WP zB Anleihen und Rentenfonds (Behaltefrist

mind 4 Jahre und 1 Tag, Ersatzbeschaffung möglich)

Begünstigte WG:

• PKWs und Kombis (ausgenommen Fahrschulkraftfahrzeuge
sowie Kraftfahrzeuge, die zu mind 80% der gewerbl
Personenbeförderung dienen)

• Gebrauchte WG
• Luftfahrzeuge
• GWG´s
• WG, für die eine FP in Anspruch genommen wurde

Nicht begünstigte WG:



Investitions-
freibetrag § 11 EStG

Investionsfreibetrag: 

Höhe: 10% von AK/HSK 

15% für ÖkologisierungsAK/HSK (Max. bis 1 Mio 
AK/HSK)

Begünstigte WG: Ab 1.1.2023 hergestellte/ 
angeschaffte körperliche AV und unkörperliche
für Digitalisierung, Ökologisierung/Gesundheit 
Life Science, 

mit mind. 4 Jahre ND und 

einer inland. Betriebsstätte zuzurechnen sind.
•Nicht begünstigte WG: WG für GFB verwendet, GWG, 

gebrauchte WG, Anlagen, die Förderung, Transport, 
Speicherung fossiler Energieträger (direkt) nutzen, dienen

Voraussetzung:
•Betrieblichen Einkünften
•Gewinnermittlung E/A-Re oder Bilanzierung
•Nicht für Pauschalierer



Sonderausgaben 

Mag. Carmen 
Baumert, Seite 88

nur der Stpfl kann sie geltend machen, der sie bezahlt hat

in dem Jahr, in dem sie geleistet wurden

Z.B. Kirchenbeitrag, auch wenn für Ehepartner, Kinder 
bezahlt

Spenden, soweit begünstigt siehe www.bmf.gv.at

Renten, dauernde Lasten

Steuerberatungskosten

Verlustvortrag (Verlustabzug)



Sonderausgaben
§ 18 EStG -
Verlustvortrag

Mag. Carmen 
Baumert, Seite 89

Verlustvortrag (Verlustabzug):

Verluste aus den betriebl Einkünften 
(auch bei EA-Rechner) sind unbegrenzt 
vortragsfähig

Verluste aus den Überschusseinkünften 
sind vom Verlustvortrag generell 
ausgeschlossen



Außergewöhnliche 
Belastungen=Aufwendungen der 
privaten Lebensführung

Körperliche oder geistige Behinderung ab 25%

Freibetrag/Jahr: zw EUR 75 (ab 25%) und EUR 726 (ab 95%)

oder Ansatz der tatsächlichen Kosten 

Warum: weil

ü außergewöhnlich (trifft nicht jeden)

ü zwangsläufig (man kann sich dem nicht entziehen)

ü beeinträchtigen die wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
(wenn ein bestimmter Selbstbehalt überschritten wird)



Außergewöhnliche Belastungen

außergewöhnliche Belastungen mit SB (zB Begräbniskosten: 
wenn sie nicht im Nachlass gedeckt sind: € 5.000, 
(Nicht:Trauerkleidung!)

außergewöhnliche Belastungen ohne SB, wie 

zur Beseitigung von Katastrophenschäden, 

auswärtigen Berufsausbildung von Kindern, 

Mehraufwendungen für behinderte Kinder 
(bei Bezug erhöhter FB: monatlicher Pauschbetrag von € 262,-, 

Aufwendungen, die durch eine eigene Behinderung entstehen

Mag. Carmen Baumert, 
Seite 91



Steuerliche Berücksichtigung der Corona 
Beihilfen in der Einnahmen-Ausgabenrechnung

92

Härtefallfonds kkeine steuerpflichtige Betriebseinnahme
COVID 19 Kurzarbeit SSteuerfrei mit Aufwandskürzung nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit    

Verdienstentgang nach 
EpiG keine steuerpflichtige Betriebseinnahme

Fixkostenzuschuss I
Keine Betriebseinnahme sondern KKürzung der Betriebsausgaben, offen unter sonstige betriebliche Aufwände, gem

zeitlicher Zuordnung §19 ESTG (wirtschaftliche Zugehörigkeit)Fixkostenzuschuss II 
800.000

Verlustersatz Keine Betriebseinnahme, KKürzung der Betriebsausgaben, offen unter sonstige betriebliche Aufwände, gem
zeitlicher Zuordnung §19 ESTG (wirtschaftliche Zugehörigkeit)

Umsatzersatz für 
November und Dezember

steuerpflichtige Betriebseinnahme im Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit gem. § 19 ESTG, hier 2020.

COVID 19 
Investitionsprämie Keine Betriebseinnahme, keine Kürzung der Anschaffungs- und Herstellkosten



Liebhaberei 

Einkünfte liegen vor, wenn die Absicht besteht,

einen Gesamtgewinn zu erzielen und 

keine Tätigkeit vorliegt, die in der Lebensführung begründet ist 
(Sportjacht, Pferdezucht).

Neugründer im Direktvertrieb sollten ihre Gewinnabsicht mit 
dem Betriebseröffnungs-bogen Verf. 24 mittels einer 
Prognoserechnung kundtun.



Liebhaberei

auf Dauer gesehen 

keine Gewinne oder Überschüsse zu erwarten sind 

nur für Tätigkeiten für die Liebhabereivermutung gilt 

Hobby-Tätigkeiten 

kleine Vermietung 

• wird als Tätigkeit der Privatsphäre behandelt – nicht 
steuerbar – keine Vorsteuer 



Eine PROGNOSERECHNUNG
könnte so aussehen:
Dieses Beispiel zeigt bereits ab dem 6. Jahr einen Gesamtgewinn

Jahr Einnahmen Ausgaben Verlust/Gewinn Gesamtverlust/
Gesamtgewinn

1. Jahr €    600,-- € 2.000,-- €  - 1.400,-- €   - 1.400,--
2. Jahr €  1.000,-- € 2.000,-- €  - 1.000,-- €   - 2.400,--
3. Jahr €  2.500,-- € 2.800,-- €  - 300,-- €   - 2.700,--
4. Jahr €  3.800,-- € 3.000,-- € +   800,-- €   - 1.900,--
5. Jahr €  4.500,-- € 3.200,-- € + 1.300,-- €   - 600,--
6. Jahr €  5.200,-- € 4.000,-- € + 1.200,-- €  +     600,--
7. Jahr €  5.800,-- € 4.400,-- € + 1.400,-- €  +  2.000,--



Pflichtversicherung 
in der 
Sozialversicherung 
der Gewerblichen 
Wirtschaft

Kleinstgewerbetreibende mit Gewerbeberechtigung

Antrag Ausnahme von Kranken- ,Pensionsversicherung (nicht 
UV) 

, wenn

Innerhalb der letzten 60 Monate 

nicht mehr als 12 Monate  Pflichtversicherung bestanden 
hat,

Und glaubhaft gemacht wird, dass der Umsatz jährlich </=  €€ 
35.000,--

UND, dass die Einkünfte aus dem Gewerbebetrieb </= ASVG 
Geringfügigkeitsgrenze ( 2022: € 5.830,20) sind



Mehrfachkrankenversicherung:
Bei mehreren Erwerbstätigkeiten oder Geldleistungen

(z.B. Gewerbetreibender hat Dienstverhältnis oder Pension).

Für jede Erwerbstätigkeit: Krankenversicherungsbeiträge 

Man kann sich die Krankenkasse aussuchen, die die Leistung

erbringen soll.

Rangordnung: 1. Beamtenkrankenversicherung

2. Gebietskrankenkasse

3. Gewerbliche Krankenversicherung

4. Bäuerliche Krankenversicherung



Fortsetzung 
Mehrfachkrankenversicherung:

Es wird immer die volle 
Krankenversicherung von der 
vorrangigen Krankenversicherung 
eingehoben. 

Insgesamt wird bis zur 
Höchstbeitragsgrundlage 
vorgeschrieben.



Berechnung der SV-Beiträge

Berechnung der vorläufigen 
monatlichen Beitragsgrundlage: 
(bis zum Vorliegen des 
Steuerbescheides für 2022): 

Einkünfte aus versicherungspflichtiger 
Tätigkeit lt. Steuerbescheid 2019)
+ in 2019) vorgeschriebene KV- und PV-
Beiträge
= Summe
x 1,087 (Inflationsbereinigung)
: Anzahl der Pflichtversicherungsmonate 



SVA Sätze
2022

Beitragssätze Gewerbetreibende 
Unfallversicherung pro 
Monat

Monatlich € 
10,64, 

d.h. 
pa € 127,68

Krankenversicherung 6,80%
Pensionsversicherung 18,50% (1)
GESAMT 25,30%
BV-BEITRAG (BIS
BEITRAGSGRUNDLAGE) 1,53%



SVA Sätze
2022
AB 3 JAHR

Sozialversicherung Mindestbeitrag
Maximale 
Beitrag

MBGL KV 5.830 79.380
MBGL PV 5.830

UV 128 128
KV 6,80% 396 5.398
PV 18,50% 1.079 14.685
BV 1,53% 89 1.215
Gesamt 1.564 21.297



Praxisbeispiel Hans Geldregen



Beispiel Einnahmen-
Ausgabenrechnung netto Hans 
Geldregen

Einnahmen:

Einnahmen   Provisionen

€  18.250,60

Einnahmen Warenverkauf €__2.520,10

SUMME Einnahmen              €  20.770,70

SUMME Ausgaben

- €  14.266,28

= €    6.504,42

Davon Gewinnfreibetrag 
13 % v. 6.504,42

- €       845,50

Gewinn 2021                      €      5.658,85



Beispiel Hans Geldregen genaue 
Auflistung der AUSGABEN:
3) Wareneinkauf €         1.815,05

4) Vorführmaterial €            326,20

5) Büromaterial €            254,70

6) Fachliteratur €              27,75

7) Portogebühren €              70,35

8) Werbung, Geschäftsessen 50% €……………………..

9) Fortbildung €          1.370,00

10) Fremdprovision Honorare €             690,00

11) Raumkosten ant. Arbeitszimmer €……………………..



Beispiel Hans Geldregen genaue Auflistung der AUSGABEN:

12) Telefonkosten ant. €             437,75
13) Reisespesen € …………………….
14) KFZ Kosten 13.076 km á 0,42                       €          5.491,92
15) Versicherungen/Gebühren €             121,08
16) Geringwertige Wirtschaftsgüter €             388,70
17) Sonstige Ausgaben €              54,30
18) Afa €             726,00
19) Handelsvertreterpauschale 12% vom Umsatz  20.770,70

€__       2.492,48
SUMME AUSGABEN €   - 14.266,28

============= 



Beispiel Hans 
Geldregen
Vergleichsrechnung

45% 
Pausch

HV-
Pauschale

45% 12%
Einnahmen Provisionen netto 18.251 18.251
Einnahmen Warenverkauf netto 2.520 2.520
Gesamteinnahmen 20.771 20.771
Betriebsausgaben-Pauschale (45% bzw 12% 
HV)

-8.213 -2.492

Waren, Hilfsstoffe, etc -7.162
Abschreibungen (Annahme) -1114,7
SV-Beiträge (vereinfachend Gewinn ohne SV x 
26,83%+UV)

-3.497 -3.497

Gesamtausgaben -11.710 -14.266
Gewinn 9.061 6.504
Gewinnfreibetrag (13%) 13% -1.178 -846
Bemessungs-Grundlage Est 7.883 5.659
Einkommensteuer 0 0



Beispiel Hans 
Geldregen
Berechnung der 
Umsatzsteuer

Erlöse 20 %:

1) Einnahmen Provisionen netto €   18.250,60

2) Einnahmen Warenverkauf netto €     2.520,10

€    20.770,70  

x 20 % =                                                      €€      4.154,14

Erlöse 10 %:

1) Einnahmen Provisionen netto

2) Einnahmen Warenverkauf netto
____________

Summe Umsatzsteuer

€     4.154,14



Beispiel Hans 
Geldregen  
Berechnung der 
Umsatzsteuer 

Nettoverrechnung

-Vorsteuern:

3) Warenverkauf            €       363,01

4) Vorführmaterial         €         65,24

5) Büromaterial              €         50,94

6) Fachliteratur               €           2,77

7) Portogebühren           € ………………

8) Geschäftsessen Vorsteuer 100 %

Werbung                    € ……………..

9) Fortbildung                €        191,70

10) Fremdprovision/Honorar ……………

11) Raumkosten, ant. Arbeitszimmer….



Beispiel Hans 
Geldregen  
Berechnung 
der 
Umsatzsteuer 

Vorsteuern Fortsetzung:

12) Telefonkosten        €           87,55

13) Reisespesen           € ………………..

14) Kfz Kosten (PKW 0%!)         € ………………..

15) Versicherungen Gebühren (0%)

16) Anschaffungen, Geringwertige 

Wirtschaftsgüter      €           60,20

17) Sonstige Ausgaben (HV Pauschale)

12 % v. 2. 492,48    €         299,09

Summe Vorsteuer     €       1.120,50



Beispiel Hans 
Geldregen  
Berechnung der 
Umsatzsteuer 

Summe der Umsatzsteuer      €    4.154,14

-Summe der Vorsteuer         - €   1.120,50

Zahllast 202.                             €   3.033,64



Hauptseite FinanzOnline
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Weitere Services - FinanzOnline
FinanzOnline – Weitere Services
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Steuererklärungen
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Einkommensteuererklärung
Variante 1: Kleinunternehmer: 

Einkünfte aus Gewerbe, Handelsvertreterpauschale
Lohneinkünfte, keine Umsatzsteuer 
Sonderausgaben: Kirchenbeitrag, abzugsfähige Spenden, 
Alleinverdiener, 1 Kind
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Einkommensteuererklärung
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Einkommensteuererklärung
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Einkommensteuererklärung
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Einkommensteuererklärung
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Einkommensteuererklärung
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Einkommensteuererklärung

120



Einkommensteuererklärung
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Einkommensteuererklärung

122



Einkommensteuererklärung
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Einkommensteuererklärung
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Einkommensteuererklärung
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Einkommensteuererklärung
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Einkommensteuererklärung
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Einkommensteuererklärung
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Einkommensteuererklärung
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Einkommensteuererklärung
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Einkommensteuererklärung
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Einkommensteuererklärung
Betriebsausgabenpauschale ab 1.1.2020 möglich: 

Aktuell 45 % vom Umsatz kann pauschal als Betriebsausgaben angesetzt  werden. 
Zusätzlich Pflichtversicherung SVS und Grundfreibetrag (13 % vom Gewinn) 
Voraussetzung Umsatz unter € 35.000,--
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Umsatzsteuererklärung
Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit

selbständig ausübt.

Normalsteuersatz: 20 %

Kleinunternehmergrenze: Umsatz </= ab dem Jahr 2020: bis zu einem Umsatz von € 35.000,-- von der Umsatzsteuer 
befreit. 
Achtung: Bitte keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen – sonst schulden Sie aufgrund der Rechnung die Umsatzsteuer.
Kein Vorsteuerabzug. 

Möglichkeit, auf die Kleinunternehmerregelung zu verzichten und die Umsatzsteuer 
normal zu versteuern, Bindung 5 Jahre.
Umsatzsteuervoranmeldung monatlich, bzw. ¼ jährlich
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Umsatzsteuererklärung
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Umsatzsteuererklärung
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Umsatzsteuererklärung
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Umsatzsteuererklärung
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Umsatzsteuererklärung

138



Umsatzsteuererklärung
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Hilfreiche Links:

Wirtschaftskammer: www.wko.at

Finanzministerium: www.bmf.gv.at

Steuerformulare: www.bmf.gv.at/service/anwend/formulare

Steuerbuch für Selbständige: 
www.bmf.gv.at/service/publikationen

unter Ratgeber

Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft:

www.sva.or.at

Kammer der Wirtschaftstreuhänder:

www.ksw.or.at

www.niemals-ohne.at



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
Viel Erfolg bei der 
Steuererklärung!

BEI  FRAGEN:  MAG.  SABINE KOSTERSKI ,   

STEUERBERATERIN,  WIRTSCHAFTSMEDIATORIN,  

TEL .  0664/1277955                          


